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Hausordnung 

Wir, die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, wollen uns in der Schule wohl fühlen 
und orientieren unser Handeln am Leitbild des Oken-Gymnasiums.  

Mit unserem Verhalten tragen wir zu einer freundlichen Atmosphäre bei, deshalb behandeln wir jeden 
mit Respekt, Rücksichtnahme und Höflichkeit. 

Jeder trägt Verantwortung gegenüber der Schulgemeinschaft. 

Deshalb engagieren wir uns auch außerhalb des Pflichtunterrichts, um ein verlässliches, stabiles 
soziales Umfeld aufzubauen und ein sinnvolles Freizeitangebot anzubieten (Jugendbegleiter-
Programm). 

Unsere Hausordnung hilft uns, das Zusammenleben möglichst angenehm und konfliktfrei zu 
gestalten. 

Die pflegliche Behandlung der Einrichtung ist uns genau so wichtig wie Sauberkeit im und um das 
Schulgelände. 

Wir lehnen jede Form von seelischer und körperlicher Gewalt ab. 

 
Wir beginnen den Unterricht pünktlich, deshalb: 

- finden sich Schülerinnen und Schüler rechtzeitig vor Stundenbeginn im Klassenzimmer oder vor 
dem Fachraum ein. 

- sollen die Lehrkräfte pünktlich im Klassenzimmer erscheinen. 

- melden die Klassensprecher auf dem Sekretariat, falls fünf Minuten nach dem Beginn der 
Unterrichtsstunde noch kein Lehrer in der Klasse ist. 

 
Wir achten auf Sicherheit auf dem Schulgelände, deshalb: 

- dürfen Schülerinnen und Schüler das Schulgebäude erst mit Beginn der Frühaufsicht um 7.20 Uhr 
betreten. Die Klassenzimmer, die in der ersten Stunde belegt sind, werden vom Lehrer, der 
Frühaufsicht hat, aufgeschlossen. 

- betreten wir das Schulgebäude erst mit Beginn der Pause vor der Anfangsstunde, falls der Unterricht 
nicht mit der ersten Stunde beginnt.  

- steht den Schülerinnen und Schülern, die wegen ungünstiger Verkehrsverbindungen früher 
anwesend sind, (auch vor 7.20 Uhr) die Aula zur Verfügung. In der Mittagspause dürfen nur der 
Bereich Schulhof zwischen Oken-Gymnasium, Astrid-Lindgren-Schule und Oken-Turnhalle und die 
Aula benutzt werden, denn in diesem Bereich besteht Aufsicht durch einen Lehrer. Das 
Schulgelände darf von Schülerinnen und Schülern der 5. Klassen nur zum Besuch der Mensa 
verlassen werden, es sei denn, es liegt eine Sondergenehmigung durch die Erziehungsberechtigten 
vor. 

- ist das Betreten der Fachräume nur in Gegenwart des Fachlehrers erlaubt. 

- ist das Herumrennen auf den Gängen untersagt. 

- schließt der zuletzt unterrichtende Lehrer das Klassenzimmer vor der großen Pause oder wenn eine 
Klasse ihr Zimmer verlässt ab. 

- müssen die Fahrräder in unserem Fahrradkäfig oder in den Fahrradständern beim Oberstufenbau 
abgestellt werden. 

- stellen Motorrad-, Moped- und Mofafahrer ihre Fahrzeuge im Bereich der Fahrradständer beim 
Oberstufenbau ab. Die Zu- und Abfahrt darf nur im Schritttempo erfolgen. 

- darf niemand auf dem Schulgelände parken. (Befahren nur mit Ausnahmegenehmigung!). 

- halten sich die Klassen 5-10 in der Pause im Allgemeinen auf dem Schulhof zwischen dem Oken-
Gymnasium, der Astrid-Lindgren-Schule und der Oken-Turnhalle auf. Bei schlechtem Wetter darf die 
Aula benutzt werden. Die Galerie ist davon ausgenommen. 

- dürfen wir (Klasse 5-10) das Schulgelände in unterrichtsfreien Stunden nicht verlassen 
(Aufsichtspflicht der Schule). Während dieser Stunden kann das Selbstlernzentrum genutzt werden. 
Wer in der Kursstufe ist, darf das Schulgelände verlassen, untersteht dann aber nicht mehr der 
Aufsichtspflicht der Schule. 

- werfen wir grundsätzlich nichts im Schulgebäude oder auf dem Schulhof herum, auch keine 
Schneebälle.  

- sind gefährliche Gegenstände (z.B. Messer, Laser-Pointer,..) verboten. 
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Die Schule ist unser Arbeitsplatz, deshalb: 

- essen und trinken wir grundsätzlich in den Pausen, während der Unterrichtszeit nur in Absprache mit 
den Lehrerinnen und Lehrern. 

- rauchen wir nicht und konsumieren grundsätzlich keine alkoholischen Getränke oder andere Drogen 
auf dem Schulgelände. 

- verpflichten wir uns, Handys und andere Multimediageräte (wie MP3-Player, Camcorder, 
Digitalkameras, etc.) sowie dazugehörige Kopfhörer auf dem gesamten Schulgelände nicht zu 
benutzen. (Die Benutzung von Handys kann in begründeten Ausnahmefällen von Lehrern, den 
Sekretärinnen und dem Hausmeister genehmigt werden.) Wir wissen, dass uns die oben genannten 
Gegenstände bei unzulässigem Gebrauch jederzeit abgenommen werden können (Ausnahme für 
die Kursstufe in Freistunden).  

- kleiden wir uns angemessen. 
 
Wir wollen in einer schönen Umgebung lernen und lehren, deshalb: 

- halten wir unsere Schule in einem ordentlichen Zustand; jeder ist dafür verantwortlich, dass er 
seinen Müll und die Unordnung, die er produziert, selbständig aufräumt, im Schulgebäude und auf 
dem gesamten Schulgelände. 

- sind überall im Haus Pinnwände angebracht, auf denen wir Mitteilungen aushängen können. Der 
Aushang von Plakaten aller Art und das Verteilen von Flugblättern muss von der Schulleitung 
genehmigt werden. 

- ist das Kaugummikauen auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt. 
- ist das Spucken zu unterlassen. 
- erleichtern wir den Reinigungskräften die Arbeit dadurch, dass wir unseren Platz nach 

Unterrichtsende sauber verlassen, die Stühle hochstellen und alle Fenster schließen. Die 
Klassenordner übernehmen hierbei eine besondere Verantwortung (s. u.). 

 
Wir gehen mit unserer Umwelt sorgsam um, deshalb: 

- verhalten wir uns umweltbewusst, sparen Energie und vermeiden Müll. 
- achten wir stets darauf, dass Wärme und Energie nicht unnötig verbraucht werden (Stoßlüften). 
- verwenden wir Mehrwegverpackungen und entsorgen unseren Müll in den dafür vorgesehenen 

Abfalleimern. 
 
Klassenbuchordner/ Klassenordner/ Klassensprecher 

- Die Klassenbücher werden von den Klassenbuchordnern vor Beginn des Unterrichts dem Rollwagen 
beim Lehrerzimmer entnommen und dort am Ende des Unterrichts auch wieder abgelegt. 

- Die Klassenordner sorgen in den Unterrichtsräumen für die allgemeine Sauberkeit (unaufgefordertes  
Säubern der Tafel nach Unterrichtsende, Lüften, Beseitigung von weggeworfenem Papier usw.). Sie 
verlassen als letzte den Raum und vergewissern sich, dass alles in Ordnung ist. 
Die Klassenordner wechseln wöchentlich. Ihre Namen müssen von den Klassenbuchordnern 
spätestens zu Beginn der Woche ins Klassenbuch eingetragen werden. 

- In jeder Klasse werden zu Beginn des Schuljahres zwei Klassensprecher gewählt. Diese vertreten 
die Interessen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler  u. a. in der SMV. 

 
Klassenverträge 

- Unsere Hausordnung gibt einen groben Rahmen vor, um unser tägliches Miteinander einfacher zu 
gestalten, zusätzlich haben wir verbindliche Regeln in den Klassenverträgen aufgestellt, die dort 
nachgelesen werden können. 

 
Benutzung der Cafeteria 

-  Für die Benutzung der Cafeteria gibt es zusätzliche Regelungen (-> Schulleitung)! 
 
 
Wir halten uns an diese Regeln und wissen, dass Verstöße dagegen angemessen bestraft werden. 
 

 


